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Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 14.06.2023 Ö
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Beschluss:

„Dem Entwurf der Aufhebungssatzung für einen Teilbereich des Bebauungsplanes WI 50 
“Weststadt 5. Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b), nördlicher Teil, 2. Änderung, vom 01. 
Dezember 1970, und des Bebauungsplanes WI 47 “Weststadt 5. Nachbarschaft“ (Baublock 
63/3b), nördlicher Teil, Urfassung, vom 20. Juni 1968, sowie der Begründung wird zugestimmt. 
Die Aufhebungssatzung sowie die Begründung und die aufzuhebenden Teilbereiche des 
Bebauungsplanes WI 50 sowie WI 47 sind gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen."

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 NKomVG. 
Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über die Auslegung 
von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die Stadtbezirksräte zu 
beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. Daher besteht eine 
Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch nicht auf einen 
Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der Zuständigkeit des 
Verwaltungsausschusses.

Planungsziel
Die in dem aufzuhebenden Teilbereich der Bebauungspläne WI 50 sowie WI 47 befindliche 
Erwerbsgärtnerei wurde aufgegeben. Das Grundstück soll einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Das derzeitige Planungsrecht setzt ein Sondergebiet Erwerbsgärtnerei fest und steht 
dem entgegen. Mit der Aufhebungssatzung wird sowohl das derzeitig gültige Planungsrecht des 
Bebauungsplanes WI 50 als auch des davor geltenden Bebauungsplanes WI 47 für den 
jeweiligen Teilbereich des Grundstückes Am Lehmanger 14 aufgehoben. Somit findet nach 
Rechtskraft der Aufhebungssatzung für die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben 
der § 34 BauGB Anwendung.

Auf der Grundstücksfläche soll eine Wohnbebauung für unterschiedliche Nutzungsansprüche 
entwickelt werden, einschließlich kleiner, dem Gebiet dienender sozialer 



Infrastruktureinrichtungen, wie z.B. ein Büro für das Quartiersmanagement. Diese Nutzungen 
sind innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles auf der Rechtsgrundlage des § 34 
BauGB realisierbar. 

Das Grundstück befindet sich in städtischem Eigentum. Aufgrund dieses Sachverhaltes ist es 
möglich, die Entwicklung einer qualitätvollen Bebauung im Rahmen einer Konzeptvergabe zu 
steuern.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB und 
sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 13.04.2023 bis zum 15.05.2023 durchgeführt. Es 
wurden keine wesentlichen Bedenken vorgebracht.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und sonstiger Stellen
Im Zusammenhang mit dem beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wurde von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgesehen. Ein 
Umweltbericht ist nicht erforderlich. Mit Bekanntmachung vom 30.01.2023 wurde die 
Öffentlichkeit informiert, wo sie sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung, respektive der Aufhebungssatzung, informieren kann. 
Innerhalb einer Frist bis zum 22.02.2023 bestand die Gelegenheit sich zu der geplanten 
Aufhebungssatzung zu äußern. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung der Satzung zur Aufhebung eines 
Teilbereiches der Bebauungspläne WI 50 und WI 47 sowie der Begründung.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersichtskarte (über die Geltungsbereiche A, B)
Anlage 2a: Aufhebungssatzung
Anlage 2b: Geltungsbereich 
Anlage 3: Begründung
Anlage 4a: Zeichnerische Festsetzungen des aufzuhebenden Bebauungsplanes WI 50
Anlage 4b: Textliche Festsetzungen und Hinweise des aufzuhebenden 

Bebauungsplanes WI 50
Anlage 5a: Zeichnerische Festsetzungen des aufzuhebenden Bebauungsplanes WI 47
Anlage 5b: Textliche Festsetzungen und Hinweise des aufzuhebenden 

Bebauungsplanes WI 47



Anlage 1

Übersichtskarte

Maßstab 1:20000

Aufhebungssatzung für einen Teilbereich der Bebauungspläne WI 50 und WI 47



 
 
 Anlage 2 a 

Aufhebungssatzung für einen Teilbereich WI 50 u. WI 47  Stand: 04.05.2023 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 
 
 
 
Aufhebungssatzung  
für einen Teilbereich der Bebauungspläne WI 50 und WI 47 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und Abs. 8 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I Nr. 6), in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. 
GVBI S. 588) hat der Rat der Stadt Braunschweig diese Satzung sowie die Begründung  
am Datum beschlossen. 
Stand Rechtsgrundlagen: 24.04.2023 
 
 
 
 
 
§ 1 Der Bebauungsplan WI 50 „Weststadt, 5. 

Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b) nördlicher 
Teil, 2. Änderung vom 01. Dezember 1970, 
sowie der Bebauungsplan WI 47 „Weststadt, 
5. Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b) nördli-
cher Teil, Urfassung, vom 20.06.1968 werden 
für den in § 2 näher beschriebenen Teilbe-
reich aufgehoben. 
 

 
§ 2 Von der Aufhebungssatzung ist das Grund-

stück Am Lehmanger 14 (Gemarkung Wilhel-
mitor, Flur 10, Flurstück 34/798) betroffen. 
Die Fläche befindet sich im Stadtgebiet West-
stadt zwischen der Straße Am Lehmanger, 
der nördlichen Grenze der an der Mosel-
straße gelegenen Wohnbebauung, der nord-
westlich angrenzenden öffentlichen Grünflä-
che sowie dem nordöstlich angrenzenden 
Garagenhof. 

 
Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
ist in der Anlage 2 b dargestellt. 

 
 
§ 3 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Braunschweig, den Stadt Braunschweig 
  Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
  I. V. Leuer 
  Stadtbaurat 
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Aufhebungssatzung für einen Teilbereich WI 50 u. WI 47  Begründung, Stand: 04.05.2023 
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Aufhebungssatzung  
für einen Teilbereich der Bebauungspläne WI 50 und WI 47 
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  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 
 
 

1 Rechtsgrundlagen - Stand: 24.04.2023 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1792) 
 

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
 

vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I. S. 3905) 

 
1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I. S. 2240) m. W. v. 
14.12.2022 

 
1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

 
1.8 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 578) 

 
1.9 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 578)  
 

1.10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI S. 588) 

 
1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
 

vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 

 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum 
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben 
„Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Teilbereich des Bebauungsplanes WI 50 und des Bebauungsplanes WI 47, der 
durch diese Satzung aufgehoben wird, wird im RROP 2008 nachrichtlich als “vor-
handener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt. 
Für den Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung erfolgt im RROP 2008 keine 
ausdrückliche Darstellung. 
 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplans WI 50 und des Bebauungsplanes WI 47 
steht den Zielen der Regional- und Landesplanung nicht entgegen. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
 
Für den Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung gilt der Flächennutzungsplan 
der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 
2005. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet Wohnbauflä-
che dar. 
 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplans WI 50 und des Bebauungsplanes WI 47 hat 
für die Darstellung des Flächennutzungsplanes keine Konsequenzen. 
 

2.3 Bebauungspläne 
 

2.3.1 Bebauungsplan WI 50 “Weststadt 5. Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b), nördlicher 
Teil, 2.Änderung 

 
Rechtskraft: 01. Dezember 1970 
Rechtsgrundlagen: Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1968 
 Bundesbaugesetz (BBauG) 1960 
Stadtgebiet:  westlich Am Lehmanger zwischen Möhlkamp 28 bis 32, den 

Flurstücken 34/446, 34/477 und 34/482, Volksschule Am 
Lehmanger, Flurstück 34/528 und Am Lehmanger 14 

 
Der Bebauungsplan WI 50 verfolgt das städtebauliche Ziel der Schaffung von 
Wohnbauflächen und Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule 
und Kirche. Darüber hinaus wurde der Bestand der zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des B-Planes bereits bestehenden Erwerbsgärtnerei planungsrechtlich gesichert. 
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Hierzu wurde ein „Sondergebiet Erwerbsgärtnerei“ festgesetzt. Der aufzuhebende 
Teilbereich betrifft diese Sondergebietsfläche. 
 
Mit seinen Festsetzungen ist der Bebauungsplan WI 50 als qualifizierter Bebau-
ungsplan im Sinne von § 30 Abs. 1 BauGB einzustufen. Die planungsrechtliche Be-
urteilung von Bauvorhaben ist danach anhand der Bebauungsplanfestsetzungen ab-
schließend möglich. 
 
Die Aufhebungssatzung betrifft ausschließlich den Teilbereich des Grundstückes 
Am Lehmanger 14. 
 

2.3.2 Bebauungsplan WI 47 “Weststadt 5. Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b), nördlicher 
Teil, Urfassung 
 
Rechtskraft: 20. Juni 1968 
Rechtsgrundlagen: Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1968 
 Bundesbaugesetz (BBauG) 1960 
Stadtgebiet:  beiderseits Am Lehmanger zw. den Grundstücken 3 - 4 einschl. 

Fl. 34/2, 34/26, 34/28 und zwischen den Grundstücken 14 - 16 
einschließlich der westlich davon gelegenen Flächen bis zur 
Westgrenze der Flurstücke 34/441 bis 34/445, 34/449, 34/468, 
34/469, 34/470 und 34/486 

 
Nach Inkrafttreten der Teilaufhebung des Bebauungsplanes WI 50 würde nach all-
gemeiner Rechtsauffassung ein zeitlich davorliegender Bebauungsplan wiederaufle-
ben und seine Rechtswirkung erneut entfalten. In diesem Falle wäre der Bebau-
ungsplan WI 47 beachtlich. Dieser setzt für den betreffenden Teilbereich ebenfalls 
ein Sondergebiet für Erwerbsgärtnerei fest. Die weiteren Festsetzungen sind bis auf 
die südliche Baugrenze und die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) identisch. Bei 
dem Bebauungsplan WI 47 wird die überbaubare Grundstücksfläche auf der Süd-
seite nicht durch eine Baugrenze begrenzt, sondern dehnt sich bis zur Grundstücks-
grenze aus. Die GFZ ist mit 0,6 deutlich höher als die GFZ des Bebauungsplanes 
WI 50 mit 0,35. 
 
Eine 1. Änderung des Bebauungsplanes WI 47 “nördl. und südl. Teil ‚Weststadt‘ 5. 
Nachbarschaft“ (Baublock 63/3b), Urfassung, betrifft eine Fläche östlich der Straße 
Am Lehmanger und ist insofern im Zusammenhang mit der Aufhebungssatzung 
nicht relevant. 
 
Die Aufhebungssatzung betrifft sowohl den Bebauungsplan WI 50 als auch den Be-
bauungsplan WI 47 jeweils für den identischen Teilbereich des Grundstückes Am 
Lehmanger 14. 
 
 

3 Anlass und Ziel der Aufhebungssatzung 
 
Die in dem aufzuhebenden Teilbereich des Bebauungsplanes WI 50 befindliche Er-
werbsgärtnerei wurde aufgegeben. Das Grundstück soll einer neuen Nutzung zuge-
führt werden. Das derzeitige Planungsrecht steht dem entgegen. Mit der Aufhe-
bungssatzung wird sowohl das derzeitig gültige Planungsrecht des Bebauungspla-
nes WI 50 als auch des davor geltenden Bebauungsplanes WI 47 für den jeweiligen 
Teilbereich des Grundstückes Am Lehmanger 14 aufgehoben. Somit findet nach 
Rechtskraft der Aufhebungssatzung der § 34 BauGB Anwendung für die planungs-
rechtliche Beurteilung von Bauvorhaben. 
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Auf der Grundstücksfläche soll eine Wohnbebauung für unterschiedliche Nutzungs-
ansprüche entwickelt werden, einschließlich kleiner, dem Gebiet dienender sozialer 
Infrastruktureinrichtungen, wie z.B. ein Büro für das Quartiersmanagement. Diese 
Nutzungen sind innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles auf der 
Rechtsgrundlage des § 34 BauGB realisierbar.  
 
Das Grundstück befindet sich in städtischem Eigentum. Aufgrund dieses Sachver-
haltes ist es möglich, die Entwicklung einer qualitätvollen Bebauung im Rahmen ei-
ner Konzeptvergabe zu steuern. 
 
 

4 Planungsrechtliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 
 

4.1 Flächennutzungsplan 
 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplans bleiben von der Aufhebung unberührt. 
 

4.2 Bebauungsplan WI 50 
 
Die Aufhebungssatzung betrifft lediglich einen Teilbereich des Bebauungsplanes 
WI 50. Für den von der Aufhebung betroffenen Teilbereich setzt der Bebauungsplan 
ein Sondergebiet Erwerbsgärtnerei fest. Für die weiterhin geltenden Teilbereiche 
des Bebauungsplanes WI 50 sind Wohngebiete (WR) sowie eine Fläche für Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirche und Schule festgesetzt.  
 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes WI 50 wirkt sich auf den verbleibenden 
weiterhin geltenden Bereich des Bebauungsplanes nicht negativ aus und löst dies-
bezüglich kein Planerfordernis aus.  
 
Die nähere Umgebung wird überwiegend von mehrgeschossiger Wohnbebauung 
geprägt. Eine Entwicklung der Fläche mit Wohnbebauung auf der Basis eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles löst daher weder bodenrechtliche Spannungen 
aus, noch werden etwaig vorhandene verstärkt. Das Grundstück befindet sich direkt 
an der Straße Am Lehmanger, die Erschließung ist somit gesichert. Auch werden 
Belange gesunder Wohnverhältnisse nicht negativ berührt.  
 
Sofern bei der künftigen Entwicklung der Grundstücksfläche bauliche Strukturen an-
gestrebt werden, die von dem Rahmen abweichen, der aus der näheren Umgebung 
abzuleiten ist, wird zu prüfen sein, ob ggfs. zur Realisierung eine Bebauungs-
planaufstellung erforderlich ist. 
 

4.3 Bebauungsplan WI 47 
 
Da für den Teilbereich des Bebauungsplanes WI 47, der durch den Bebauungsplan 
WI 50 überplant wurde, nicht explizit ein Aufhebungsverfahren durchgeführt wurde, 
würde dieser mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes WI 50 wieder seine Rechts-
kraft entfalten. Da die entsprechenden Festsetzungen weitgehend identisch sind, 
würden diese ebenso den Planungszielen entgegenstehen und werden daher eben-
falls aufgehoben. 
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5 Sonstige wesentliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 
 
Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf von sieben Jahren auf-
gehoben oder geändert, kann der Eigentümer gemäß § 42 Abs. 2 und Abs. 3 
BauGB nur eine Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen. 
Dies gilt insbesondere wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen 
Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten 
Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. 
 
Entschädigungsansprüche, die sich aus den Teilaufhebungen der Bebauungspläne 
WI 50 und WI 47 ergeben, sind nicht erkennbar, da die Fläche sich in städtischem 
Eigentum befindet und der Betrieb aufgegeben wurde. 
 
Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Teilaufhebungen der Bebauungspläne 
WI 50 und WI47 keine Kosten. 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
An der nordöstlichen Grundstücksgrenze befindet sich eine Wassertransportleitung 
DN 400. Im Bebauungsplan WI 50 ist für die Leitung ein entsprechendes Leitungs-
recht festgesetzt. Die Leitungstrasse kann nach Entfall der Festsetzung, bei Verkauf 
der Grundstücksfläche an einen Investor, grundbuchrechtlich gesichert werden.  
 
 

6 Umweltbelange  
 
6.1 Beschreibung der Planung 

 
Die Teilaufhebungen erfolgen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. 
Die Maßnahme dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen und Maßnahmen der 
Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 BauGB. Das Plangebiet um-
fasst eine Fläche von ca. 14.000 m². Andere Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen 
nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen, werden durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes WI 50 
nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogel-
schutzgebieten sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. Insofern dürfen die Verfahrensvor-
schriften für ein vereinfachtes Verfahren entsprechend § 13 Abs. 2 und 3 BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewandt werden.  
 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt und 
ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf Grund der 
Aufhebungssatzung zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffsregelung als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein naturschutzfachlicher Ein-
griffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
wird nicht vorgenommen. 
 
Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes in Berührung stehen, dargelegt. 
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6.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Für die Aufhebung ei-
nes Bebauungsplanes gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes bezüglich des Verfahrens als auch der inhaltlichen Prüfung 
der Auswirkungen, sowie der Abwägung. Dabei sind die konkret für den Planungs-
raum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten Grundlagen aus-
zuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen.  
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Für das Aufhebungsverfahren können 
diese jedoch vernachlässigt werden. Nach den Bebauungsplänen WI 50 und auch 
WI 47 besteht bereits ein Baurecht, zwar mit einer Einschränkung bezüglich der 
Nutzungsart. Gleichwohl sind auf dieser Grundlage durch eine Bebauung Eingriffe in 
Natur und Landschaft möglich mit entsprechenden umweltrelevanten Auswirkungen. 
In Folge der Bebauungsplanaufhebung sind im Rahmen der Zulässigkeit von Bau-
vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles vergleichbare 
Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

6.3 Betrachtete Umweltbelange 
 
Flora und Fauna 
Da die bisherige Nutzung auf der Grundstücksfläche aufgegeben wurde und diese 
nunmehr einige Jahre brachliegt, ist zwischenzeitlich eine Sukzessionsfläche mit 
Ruderalflächen und Baumvegetation entstanden. Nach Inaugenscheinnahme wurde 
festgestellt, dass die vorhandenen Strukturen von Bedeutung für den Natur- und Ar-
tenschutz sind. Aus diesem Grund wurde im Hinblick auf die Entwicklung einer zu-
künftigen Wohnbauplanung die Erfassung von Flora und Fauna beauftragt, um die 
artenschutzrechtlichen Belange angemessen beurteilen zu können. Ergebnisse lie-
gen noch nicht vor. Sofern mit der artenschutzrechtlichen Kartierung geschützte o-
der besonders geschützte Arten erfasst werden, sind deren Belange bei der Ent-
wicklung und Realisierung einer Bebauung grundsätzlich zu beachten und zu be-
rücksichtigen. 
 
Bezüglich der Baumvegetation wurde unter Beteiligung der Landesforstverwaltung 
geprüft, ob hier bereits Waldeigenschaften im Sinne des Waldrechtes vorliegen. 
Dies konnte nicht bestätigt werden. Insbesondere lässt die vorhandene bauliche Si-
tuation eine langfristige natürliche Waldentwicklung nicht zu. 
 
Lärm 
Auf die betreffende Fläche wirken Lärmimmissionen von den umgebenden öffentli-
chen Straßen, der Stadtbahntrasse in der Donaustraße sowie der Bahnstrecke öst-
lich der Friedrich-Seele-Straße ein. Inwieweit bei einer künftigen Wohnbebauung 
Schutzmaßnahmen zu treffen sind, ist im Rahmen von Bauanträgen zu prüfen. 
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Kampfmittel 
Aufgrund von Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg besteht für die Fläche Kampf-
mittelverdacht. Dies steht aber nicht im Widerspruch zu den geplanten Aufhebun-
gen. 
 
Denkmalschutz 
Im Plangebiet der Aufhebungssatzung befinden sich keine Gebäude, die im Ver-
zeichnis der Kulturdenkmale aufgeführt sind. 
 

6.4 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten  
 
In der relevanten Nachbarschaft zu dem Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
bestehen derzeit keine parallel laufenden Planverfahren, von denen wesentliche 
Umweltauswirkungen ausgehen. 
 

6.5 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Da die mit der Aufhebungssatzung bezweckte Wiedernutzbarmachung eine kon-
krete Fläche betrifft, erübrigt sich die Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten. 
Ein Verzicht auf die Änderung der planungsrechtlichen Situation durch die Aufhe-
bungssatzung ist nicht angezeigt, da die festgesetzte Erwerbsgärtnerei aufgegeben 
wurde und die Ansiedlung einer neuen Gärtnerei nicht vorgesehen ist. 
 

6.6 Zusammenfassung 
 
Auf der Grundlage der Bebauungspläne WI 50 und WI 47 ist bereits eine Bebauung 
der betreffenden Fläche zulässig. Mit der Aufhebungssatzung sind Bauvorhaben 
weiterhin zulässig innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles. Umwelt-
belange, die Flora und Fauna betreffen, werden durch eine aufgrund der Aufhe-
bungssatzung ermöglichten Bebauung nicht weiter beeinträchtigt, als durch eine auf 
Grundlage des bisherigen Bebauungsplanes zulässigen Bebauung. 
 
Die Bebauungspläne WI 50 und WI 47 beinhalten keine Regelungen zum Immissi-
onsschutz. Die Aufhebungssatzung beeinträchtigt insofern keine immissionsschüt-
zenden Belange. 
 
Damit ergeben sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine Umweltaus-
wirkungen. Sollte sich zukünftig für die Umsetzung einer neuen Bebauung ein Plan-
erfordernis ergeben, so kann ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, der den 
dann maßgeblichen städtebaulichen, umweltbezogenen und sonstigen Zielvorstel-
lungen entspricht. 
 
 

7  Gesamtabwägung 
 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes WI 50 wirkt sich auf den verbleibenden 
weiterhin geltenden Bereich des Bebauungsplanes nicht negativ aus und löst dies-
bezüglich kein Planerfordernis aus. Das gleiche gilt entsprechend für den außer 
Kraft getretenen Bebauungsplan WI 47 auch für den Fall, dass dieser durch ent-
sprechende Umstände wieder seine Rechtskraft erlangen würde. 
 
Durch die Aufhebung des derzeit geltenden Planungsrechtes auf der Grundlage der 
Aufhebungssatzung werden eigentumsrechtliche Belange nicht negativ berührt. 
Zum einen wurde die bisher ausgeübte Nutzung aufgegeben und soll nicht weiter 
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fortgesetzt werden. Zum anderen hat die Stadt Braunschweig das Erbbaurecht an 
der Grundstücksfläche zurückerworben, sodass die Fläche sich im Eigentum der 
Stadt befindet. 
 
Umweltbelange werden durch die Aufhebungssatzung ebenfalls nicht negativ be-
rührt.  
 
Die vorliegende Aufhebungssatzung entspricht den allgemeinen Grundsätzen der 
Bauleitplanung und ist mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung verein-
bar. 
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